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#rgait für üir ofjtjiflen jlubtihrt-ipiicn ks filjMeij. ®fiorrbmrrittô.

DffljteHel unb obliptorifcfje« Crgan bei margcmifdjen Scömteöc= unb 20agnermeifterbercinë. 2

®rfdjeütt je ©amStagS unb foftet per Quartal gr. 1. 80, per Saljr gr. 7. 20.
Sitferate 20 ©t§. per lfpa'+ige fßetitjeile, bei größeren Slufträgen

entfpxectienben Piabatt.

fcen 14. SUîiug 1896.

£>oll' »ein £><biff iticfit untergeben,
laufet bit fefi ant Steuer ffetfen.

ber heute beljanbelten Sßoftulate betnffenb ©inführung bon
Serufsgenoffenfdjaften baljin sielen foil, bie oben angeführten
3«ftänbe unb beren Urfatijert auf normale ©renjen surücf*
suführen. $u biefem Qmecfe feien ber Sßorort nnb ber
©entraloorftanb bei fchroeiser. ©eroerbeberetnS einsulabeu,
an ber $ermirflid)ung biefeS Sefdjluffeé mit aller ffraft su
arbeiten nnb namentlich für gehörige ißropoganba in SBort
unb ©dbrift in intereffierten Sretfen, forote in ber greffe,.
SU forgen."

f£tc Siijreinergewerffthaft Sürtcfj mirb bemnächft für
fftebuEtion ber 2lrbeitSseit auf 9 besro. 97^ Stunben, unb
Sur grage ber Sohntarifrebifion Stellung nehmen.

Slucf) bie Uimmerleutc f^ürirfjS moüen ihre Stellung
für bie bieSfährtge Sauseit erörtern.

Sie (Sipfer SujernS ersielten einen Stormalarbeitstag
bon 10 Stunben mit 55 fftapptn üftinimallohn für gelernte
©ipfer unb 40 bis 50 3tp. für ^anblanger unb £>ülfSar=
beiter. gür Ueberseit ift 25 ißros., für Sonntags* unb
9lad)tarbeit 50 fßros. Sohnsufdflag SU befahlen.

2>ie Sdjreinenneifter ber ©labt töerlitt haben in einer
großen Sßerfammlung befd£)loffen, ihre Slrbeitspreife su er=

höhen, ba bie Söhne ber ©efellen ebenfalls erhöht toerben
mufften.

2lr&eit§= unb Stefermtggüüertrapngeit.
(Slmtliche DriginaOOTtteilungen.)

geuermehrauSrüftung SBeggingen (@d)aff=
häufen), ^pbranten Schlauchmagen an ÜHidiael SBanner,

Skröimbltoeten.

$er föerner ©ctperbelag
bom legten Sonntag mar Don
150 2Jiann befudjt unb nahm
folgenbe fftefolution einftimmtg
an : „Sie heute in S3ern ber=

fammelten $anbmerfer= unb ®e=

toerbe=3?ereine beS SantonS Sem haben bie fÇrage ber

Schaffung eines fd)tDeiserifd)en ©emerbegefegeS eingegenb ge=

prüft unb
in ©rmägung, baff fid) feit fahren in nahesu allen

23eruf§arten ftetS sunehmenbe 9Jtiffftänbe geigen, bie in einem
unlautereren SBettberoerb, grensenlofen Preisunterbietungen,
preHerifdjen §anblungen, im SBerfauf unb in ber gabrifation
bon SBaren begrünbet finb ;

bah einsdne ©anbmerferbereine, fomie Perfdjiebene fc^toeig.
SernfSDerbanbe feit mehr als 20 Sohren gegen biefen
gegenteiligen 23ernidjtungêfampf energifcp unb mit allen
ihnen sur Verfügung ftepenben Mitteln arbeiten, ohne baS

gemünfdjte 3tel sn erreichen ;

bah bie gemalten ^Beobachtungen nnb ©rfaijtungen
betneifen, bafe auch eine fernere Sßff-ge ober nur teilroeife
SluSbehnung ober Sferfdfärfnng ber bisher angemanbten
Littel ben bebenfltchen folgen ber beftehenben ltebelfiänbe
feinen SDamm su fegen bermögen ;

befchloffen : cS fei bie Schaffung eineS fcp)toeigerifchen

©emerbegefegeS ansuftreben, roelcheS im Sinn unb (Seift

für ^
die schweizer.

Meisterschaft
aller

Handwerke
und

Gewerbe,
deren

Innungen und
Kereine.

Praktische Matter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Waiter Kenn Holdinghausen.

Grgan für die oWeâen PMjkànen des lchivch. Gewerbevereius.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aargauischen Schmiede- und Wagnermcistervcrcins. ^

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 80, per Jahr Fr. 7. 20.

Inserate 20 Cts. per Ispastige Petitzeile, dei größeren Aufträgen
entsprechenden Rabatt.

Zürich, den 14. März 18NK.

Soll dein Schiff nicht untergeben,
Wußt du fest am Steuer stehen.

der heute behandelten Postulate betreffend Einführung von
Berufsgenossenschaften dahin zielen soll, die oben angeführten
Zustände und deren Ursachen auf normale Grenzen zurück-
zuführen. Zu diesem Zwecke seien der Vorort und der
Centralvorstand des schweizer. Gewerbevereins einzuladen,
an der Verwirklichung dieses Beschlusses mit aller Kraft zu
arbeiten und namentlich für gehörige Propaganda in Wort
und Schrift in interessierten Kreisen, sowie in der Presse,,
zu sorgen."

Die Schremergewerkschaft Zürich wird demnächst für
Reduktion der Arbeitszeit auf 9 bezw. 9^ Stunden, und
zur Frage der Lohntarifrevision Stellung nehmen.

Auch die Zimmerleute Zürichs wollen ihre Stellung
für die diesjährige Bauzeit erörtern.

Die Gipser Luzerns erzielten einen Normalarbeitstag
von 10 Stunden mit 55 Rappen Minimallohn für gelernte
Gipser und 40 bis 50 Rp. für Handlanger und Hülfsar-
bester. Für Ueberzeit ist 25 Proz., für Sonntags- und
Nachtarbeit 50 Proz. Lohnzuschlag zu bezahlen.

Die Schreinermeistcr der Stadt Berlin haben in einer
großen Versammlung beschlossen, ihre Arbeitspreise zu er-
höhen, da die Löhne der Gesellen ebenfalls erhöht werden
mußten.

Arbeits- und Lieftrungsübertragungen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.)

Feuerwehrausrüstung Beggingen (Schaff-
Hausen). Hydranten - Schlauchwagen an Michael Wanner,

Verbandswesen.

Der Berner Gcwerbetag
vom letzten Sonntag war von
150 Mann besucht und nahm
folgende Resolution einstimmig
an: „Die heute in Bern ver-
sammelten Handwerker- und Ge-

werbe-Vereine des Kantons Bein haben die Frage der

Schaffung eines schweizerischen Gewerbegesetzes eingehend ge-
prüft und

in Erwägung, daß sich seit Jahren in nahezu allen
Berufsarten stets zunehmende Mißstände zeigen, die in einem
unlautereren Wettbewerb, grenzenlosen Preisunterbietungen,
Prellerischen Handlungen, im Verkauf und in der Fabrikation
von Waren begründet sind;

daß einzelne Handwerkervereine, sowie verschiedene schweiz.

Berufsverbände seit mehr als 20 Jahren gegen diesen

gegenseitigen Vernichtungskampf energisch und mit allen
ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln arbeiten, ohne das
gewünschte Ziel zu erreichen;

daß die gemachten Beobachtungen und Erfahrungen
beweisen, daß auch eine fernere Pfllge oder nur teilweise
Ausdehnung oder Verschärfung der bisher angewandten
Mittel den bedenklichen Folgen der bestehenden Uebelstände
keinen Damm zu setzen vermögen;

beschlossen: es sei die Schaffung eines schweizerischen
Gewerbegesetzes anzustreben, welches im Sinn und Geist
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©cbmieb in Seggingen; ©trablrobre an St. SJiütter, median.
Sßertftätte, Söbningen; gfeuertoebrbüte nod; ntdjt »ergeben.

Duellenfaffung Sangtoiefen (Sdfaffbaufen).
Die biefifle Duellenfaffung tourbe an bie girma ©uggenbüljl
unb SRütter, 3urid), Dergeben.

SBafferlettung Sum br ein (©raubünben). Die
SluSfübrung ber fämtlic^en ©rbarbeiten, 2Jlanermerte unb

©teinzeugleitungen ift fèerrtt 9JÎ. ©olca, Sauunternebmer in
©burmalben unb bie ber ©ußrobrleitungen famt 3ubebör unb

fpbbranten ift fèerrn ©cßloffer 3of. Stlbin in Stanz über»

rragen toorben.

Sîird&enbecCe (Saufebreinerarbeit) S e r i n g e n (©chaff*
baufen). Sirdjenbecfe auS 27 mm bieten Srettern mit grieS
unb Dedleiften, in gelber eingeteilt, glatt gemeffen per m^
gr. 6. 50. ©cfgefiutfe per Ianfenben OJieter à 3fr. 8. 50.
llebernebmer: Srb. Soïïinger, ©chreinermeifter, in Seringen.

S ü f e r e i 3 e u ß bei üJlurten. SäSteffi, geuerein=
ricbtung unb geuermagen an illrieb ©b'iiften, Saumeifter,
Dberburg (St. Sern.)

Säfereigefellfdjaft D e n f t n g e n. getterberb u.

SBagen an Sogt (Sut in Slrbon; Seffi an Sob- fÇriebricb

®igop=§ofer, Settenbaufen, £erzogenbud>fee.

Säfereigefellfd)aft Hünningen (©olotburn).
SäSteffi unb geuermerf an Slrnolb ®bgap, Supferfdjmieb in
3ofingen (nad) ©bftem oon lllrid) ©Triften in Dberburg).

20 2 e i t u n g S t ü r m e beSSleftrizitatsmerfeS
Dlten 2larburg. fjunbament unb Seton Slrbeiten an

. Sorn, Slarmangen.

Straßenbau ©nnetbürgen (Untermalben) an
©utali SUepanbero, Sauunternebmer, Seeïenrieb (ffttbroalben).

§od)bauarbeiten Dberrieben, Jorgen :c.
ber N. 0. B. Sabnböfe Dberrieben, Jorgen, ©iblbrngg an

Sebli-Sönig, ©nnenba; Sabnböfe Saar unb 3ug on ®arnin
unb SanbiS, 3ug.

ffteferboir ber SB af f e r * S e r f o r g n n g S * © e

noffenfebaft Dttenbaeb (3nricb). Dîeferooir u. ©rab*
arbeit an Sonrab 2Mer, Sauunternebmer in ®lattfelben.

Seftublung ber © d) u I e Sengenau (Dburgau).
15 ©tücf ©djulbänfe an 3. fÇrefel, ©djreiner in föenau

(St. ©t. ©allen).
Staufen ft raffe @piringen Derelen. Slaufen*

ftraße, ©treefe ©piringen*Derelen tourbe an Dolbe, (pämmerli

. ©te., ©piringen (St. Uri) bergeben.

SleinfinberfchulbanSbau Sinningen (Safel)
©rb--, ÜJlaurer- unb ©teinbauerarbeit an 3- 2lrgaft, Surg*
fetberftraße 16, Safel; 3iuimerarbeit an ©buarb Sufer,.
Sinningen; ©ebreiner* uno ©laferarbeit an 3. ©teiner unb

Stünz, Sinningen/Safel; ©ipferarbeit an Xaöer ©töcflin,
©ttingen ; ©penglerarbeit an 3ob- Saber, Sinningen ; fötaler*
unb Dapezierarbeit an S. SLRunbmiler, Sinningen; ©djloffer*
arbeit an 3afob Sünffdjitting, Sinntngen; fèafnerarbett an
Sofepb fttteier, Sinningen.

$erfd)tebene£.
fifuntoualeê ©eu>er&e<9)tufeum SScrtt. Der Sermaltungs*

rat beS fÖtufeumS befammelte fieb am borlegten Donnerstag
Stachmittag unter bem Sorfige beê fèerrn tttegierungSrat bon
©teiger zur Sebanblung ber üblichen SabreSgefdjäfte ; tttie

beS SabreSberidbteS, ber 3abreSred)nung, beS SubgetS u. f. to.

Sitte Sorlagen mürben mit toenig Slbänbernngen genehmigt.
Der gebruefte 3abreSberic£)t foil in ben näcbften Dagen
erfdjeinen unb zur Serfenbung gelangen. ferner tourbe bie

Slnftettung eines Slffiftenten auf 1. 3uli, fomie ber Drucf
beS neuen Sibliotbet-SatalogeS befcbloffen. Der llmzng in
bag umgebaute SornbauS beginnt im Serlaufe beS ftttonatS

3nni. Die Sibliotbef unb ber SlrbeitSfaal fotten im 3uli
unb bie ©ammlungen im ©pätberbft eröffnet merben tonnen.

Der Sericbt beS eibg. ©pperten lautet für bie Slnftalt
febr günftig. Die Slnfcpaffungen feien forgfältig unb mit

großem ©efdjicf gemüblt unb aud) bie übrigen Slrbeiten ber

Direttion oerbienen üofle Slnerfennung.

<St. ©aHiftbc SebrliugSprüfungen. $ür bie biesjäbrige
ßebrlingSprüfung finb oon ber Sommiffion ganz fpeziette
Slnorbnungen getroffen toorben. Stach ber neuen fßrüfungS*
Drbnung hoben bie Sebrlinge alle für bie SluSftettung be*

fttmmten Slrbeiten bei bem $ad)epperten zu erftetten nnb
müffen infolge beffen mehrere (3—5) Dage bei bemfelben
Zubringen. Die Sommiffion bot nun für bie (bie große
Siebrzabl bilbenben) auSmärtigen Sebrlinge, toeldje bei
einem fÇadfepperten in ©t. ©allen zu arbeiten haben, für
Untertnnft unb fßflege in ber SBeife geforgt, baß ein paffenbeS
heizbares 3tmmer in ber Saferne als ©cblaflotal eingerichtet
mürbe, meldjeS unter ber 2Iuffid)t eines biefür beftettten
3immerd)efS ftept. Die Sebrlinge erhalten bom gfadjepperten
ben nötigen SluStoeiS, ber fie zar Senugung beS ©aaleS
berechtigt. DageSüber merben fie in Oer Srauerei Ubier
refp. in ber SolfStüdje berpftegt, roo infolge fpezietter Sb=

maihung gegen entfpredjenbe SonS fe ein nahrhaftes grüb»
ftüd, ïttittagî ober Slbenbeffen Oerabreicbt mirb. Slud) bie
SonS erhalten bie Sebrlinge burd) bie Sermittlung ber
gfacbepperten.

Der Sebrling bat alfo gar feine Sarauslagen zu machen;
bie Sommiffion bietet igm in ber angegebenen SBeife Döttig
freies Duartier unb Serpflegung.

Slusroärtige Sebrlinge, toeldje es aus irgenb einem
©runbe borziepen, fidb felbft zu oerpflegen, tonnen bieS tbun,
unb erhalten bann oon ber Sommiffion per Dag 1 fjr.
Seitrag an ihre StuSlagen.

Die Sebrlinge, meldje außerhalb ©t. ©aliens ihre fjach=
Prüfung abzulegen hoben, merben burd) bie betreffenben
gachepperten berforgt.

Die ©chulprüfung aller Sebrlinge finbet ©amStag ben

11. Slpril, bie Diplomberteilung ©onntag ben 12. Slpril
nachmittags 2 Ugr, im ©chügengarten ftatt. ©amStagS
na^mittagS gebt bie Slbgabe ber ïtoten burch bie gacbep=

perten öor fid). SlbenbS oereinigen fid) gachepperten, Sebr=

linge unb fÇreunbe ber ©ache ber SebrlingSprüfungen zu
einem einfachen Sanfett im ©chügengarten. — Die 3abt
ber Sebrlinge, toeld)e fid) angemelbet hoben, betrug 157 ;
Zur fßrüfung zugelaffen mürben 134.

^irthenbau 23erti. Segler Dage finb bie erften Siöne
für bte neue römifd)=fatbolifd)e Sircbe unb SßfarrbauS ange=

langt, ©rftetter ift §err Slrchiteft ©egeffer in Suzern. Die
Sircbe, Safilifa * ©tpl, macht in ihrer eblen ©tnfadsbeit auf
3eben, ber bisher bte ißläne fab, ben benfbar günftigften
©inbruef.

Der 3ürcf}cc Stabtrat beantragt: 3« mir ff amer
Uebermacbung ber Saugerüfte bie ©teilen zweier
©erüftfontrotteure mit einer 3abreSbefoIbung Oon 2000 bis
3000 fÇr. zu fdjaffen. gür btefe ©tetten foil auf ftteebnung
Oon 1896 ein Srebit bon 4000 gr. bemittigt merben, „meldje
SluSgabe bureb ©tnfübrnng einer ©ebübr für @erüftunter=
fu^ungen fotoeit tbunlich zu beefen ift." Ueber biefe ®e=

bübren bemerft bie SBeifung: „Slebnlich ben ©ebübren für
bie fMjbauabnabme bnrd) bie Saupolizei finb für bie ®e=

rüftunterfuebungen in etner Slnzabl oon Slbftufungen je nach

©rö^e beS SaneS unb ber ©erüfte beftimmte ©ebübren feft=

Zufegen. Die bebörblidie ©erüftfontrotte liegt fo febr im
befonberen 3ntereffe ber Saugemerbe, burd) beren ©etüftungS^
gebrauche fie auch oeranlajjt ift, ba§ tein Sauunternebmer
ober Saubanbtoerfer folebe ©ebübren, bie überbieS in mäßigen
©renzen — zœtfd)en 2 unb 30 Ü<f) beroegen bürften,
als eine unbillige Selaftung empfinben fann. SottenbS fann
baS SRecht ber ©tabt, in biefer SBeife einigermaßen ©rfag
für bie ipr ermaebfenbe neue SluSgabe zu fuc£>en, nicht be=

ftritten merben."

iîurhauê Dolbcr. Der „©aftmirt" fchreibt: Sereits ift
bie neue ©traße, melcbe bon ber ©tation ber Dolber=Drabt=
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Schmied in Beggingen; Strahlrohre an R. Müller, mechan.

Werkstälte, Löhningen; Feuerwehrhüte noch nicht vergeben.

Quellenfassung Lang wiesen (Schaffhausen).
Die hiesige Quellenfassung wurde an die Firma Guggenbühl
und Müller, Zürich, vergeben.

Wasserleitung Lumbrein (Graubünden). Die
Ausführung der sämtlichen Erdarbeiten, Mauerwerke und

Steinzeugleitungen ist Herrn M. Solca, Bauunternehmer in
Churwalden und die der Gußrohrleitungen samt Zubehör und

Hydranten ist Herrn Schlosser Jos. Albin in Jlanz über-

tragen worden.

Kirche n d ecke (Bauschreinerarbeit) Beringen (Schaff-
Hausen). Kirchendecke aus 27 imm dicken Brettern mit Fries
und Deckleisten, in Felder eingeteilt, glatt gemessen per

Fr. 6. 50. Eckgesimse per laufenden Meter à Fr. 3. 50.
Uebernehmer: Krd. Bollinger, Schreinermeister, in Beringen.

Käserei Jeuß bei Murtcn. Käskessi, Feuerein-
richtung und Feuerwagen an Ulrich Christen, Baumeister,
Oberburg (Kt. Bern.)

Käsereigesellschaft Oensingen. Feuerherd u.

Wagen an Vogt-Gut in Arbon; Kessi an Joh. Friedrich
Gigox-Hofer, Bettenhausen, Herzogenbuchsee.

Käsereigesellschaft Nunningen (Solothurn).
Käskessi und Feuerwerk an Arnold Gygax, Kupferschmied in
Zofingen (nach System von Ulrich Christen in Oberburg).

20 Leitungstürme des Elektrizitätswerkes
Olten-Aarburg. Fundament und Beton-Arbeiten an

I. Born, Aarwangen.
Straßenbau Ennetbürgen (Unterwalden) an

Gutali Alexandero, Bauunternehmer, Beckenried (Nidwalden).
Hochbauarbeiten Oberrieden, Horgen zc.

der N. O. L. Bahnhöfe Oberrieden, Horgen, Sihlbrugg an

Aebli-König, Ennenda; Bahnhöfe Baar und Zug an Garnin
und Landis, Zug.

Reservoir der Wasser-Versorgungs-Ge-
nossenschaft Ottenbach (Zürich). Reservoir u. Grab-
arbeit an Konrad Meier, Bauunternehmer in Glattfelden.

Bestuhlung der Schule Kenzenau (Thurgau).
15 Stück Schulbänke an I. Frefel, Schreiner in Henau
(Kt. St. Gallen).

Klausen st raße Spiringen-Derelen. Klausen-
straße, Strecke Spiringen-Derelen wurde an Dolde, Hämmerli
u. Cie., Spiringen (Kt. Uri) vergeben.

Kleinkinderschulhausbau Binningen (Basel)
Erd-, Maurer- und Steinhauerarbeit an I. Argast, Burg-
felderstraße 16, Basel; Zimmerarbeit an Eduard Buser,.

Binningen; Schreiner- uno Glaserarbeit an F. Steiner und

Münz, Binningen/Basel; Gipserarbeit an Xaver Stöcklin,
Ettingen; Spenglerarbeit an Joh. Bader, Binningen; Maler-
und Tapezierarbeit an B. Mundwiler, Binningen; Schlosser-
arbeit an Jakob Fünfschilling, Binningen; Hafnerarbeit an
Joseph Meier, Binningen.

Verschiedenes.

Kantonales Gewerbe-Museum Bern. Der Verwaltungs-
rat des Museums besammelte sich am vorletzten Donnerstag
Nachmittag unter dem Vorsitze des Herrn Regterungsrat von
Steiger zur Behandlung der üblichen Jahresgeschäfte; wie
des Jahresberichtes, der Jahresrechnung, des Budgets u. s. w.

Alle Vorlagen wurden mit wenig Abänderungen genehmigt.
Der gedruckte Jahresbericht soll in den nächsten Tagen
erscheinen und zur Versendung gelangen. Ferner wurde die

Anstellung eines Assistenten auf 1. Juli, sowie der Druck
des neuen Bibliothek-Kataloges beschlossen. Der Umzug in
das umgebaute Kornhaus beginnt im Verlaufe des Monats
Juni. Die Bibliothek und der Arbeitssaal sollen im Juli
und die Sammlungen im Spätherbst eröffnet werden können.

Der Bericht des eidg. Experten lautet für die Anstalt
sehr günstig. Die Anschaffungen seien sorgfältig und mit

großem Geschick gewählt und auch die übrigen Arbeiten der
Direktion verdienen volle Anerkennung.

St. Gallische Lehrlingsprüsungen. Für die diesjährige
Lehrlingsprüfung sind von der Kommission ganz spezielle
Anordnungen getroffen worden. Nach der neuen PrüfungS-
Ordnung haben die Lehrlinge alle für die Ausstellung be-

stimmten Arbeiten bei dem Fachexperten zu erstellen und
müssen infolge dessen mehrere (3—5) Tage bei demselben
zubringen. Die Kommission hat nun für die (die große
Mehrzahl bildenden) auswärtigen Lehrlinge, welche bei
einem Fachexperten in St. Gallen zu arbeiten haben, für
Unterkunft und Wege in der Weise gesorgt, daß ein passendes
heizbares Zimmer in der Kaserne als Schlaflokal eingerichtet
wurde, welches unter der Aufsicht eines hiefür bestellten
Zimmerchefs steht. Die Lehrlinge erhalten vom Fachexperten
den nötigen Ausweis, der sie zur Benutzung des Saales
berechtigt. Tagesüber werden sie in ver Brauerei Uhler
resp, in der Volksküche verpflegt, wo infolge spezieller Ab-
machung gegen entsprechende Bons je ein nahrhaftes Früh-
stück, Mittag- oder Abendessen verabreicht wird. Auch die
Bons erhalten die Lehrlinge durch die Vermittlung der

Fachexperten.
Der Lehrling hat also gar keine Barauslagen zu machen;

die Kommission bietet ihm in der angegebenen Weise völlig
freies Quartier und Verpflegung.

Auswärtige Lehrlinge, welche es aus irgend einem
Grunde vorziehen, sich selbst zu verpflegen, können dies thun,
und erhalten dann von der Kommission per Tag 1 Fr.
Beitrag an ihre Auslagen.

Die Lehrlinge, welche außerhalb St. Gallens ihre Fach-
Prüfung abzulegen haben, werden durch die betreffenden
Fachexperten versorgt.

Die Schulprüfung aller Lehrlinge findet Samstag den

11. April, die Diplomverteilung Sonntag den 12. April
nachmittags 2 Uhr, im Schützengarten statt. Samstags
nachmittags geht die Abgabe der Noten durch die Fachex-
perten vor sich. Abends vereinigen sich Fachexperten, Lehr-
linge und Freunde der Sache der Lehrlingsprüfungen zu
einem einfachen Bankett im Schützengarten. — Die Zahl
der Lehrlinge, welche sich angemeldet haben, betrug 157;
zur Prüfung zugelassen wurden 134.

Kirchenbau Bern. Letzter Tage sind die ersten Pläne
für die neue römisch-katholische Kirche und Pfarrhaus ange-
langt. Ersteller ist Herr Architekt Segesser in Luzern. Die
Kirche, Basilika - Styl, macht in ihrer edlen Einfachheit auf
Jeden, der bisher die Pläne sah, den denkbar günstigsten
Eindruck.

Der Zürcher Stadtrat beantragt: Zu wirksamer
Ueberwachung der Baugerüste die Stellen zweier
Gerüstkontrolleure mit einer Jahresbesoldung von 2000 bis
3000 Fr. zu schaffen. Für diese Stellen soll auf Rechnung
von 1896 ein Kredit von 4000 Fr. bewilligt werden, „welche
Ausgabe durch Einführung einer Gebühr für Gerüstunter-
suchungen soweit thunlich zu decken ist." Ueber diese Ge-

bühren bemerkt die Weisung: „Aehnlich den Gebühren für
die Rohbauabnahme durch die Baupolizei find für die Ge-

rüstuntersuchnngen in einer Anzahl von Abstufungen je nach

Größe des Baues und der Gerüste bestimmte Gebühren fest-

zusetzen. Die behördliche Gerüstkontrolle liegt so sehr im
besonderen Interesse der Baugewerbe, durch deren Gerüstungs-
gebräuche sie auch veranlaßt ist, daß kein Bauunternehmer
oder Bauhandwerker solche Gebühren, die überdies in mäßigen
Grenzen — zwischen 2 und 30 Fr. sick bewegen dürften,
als eine unbillige Belastung empfinden kann. Vollends kann
das Recht der Stadt, in dieser Weise einigermaßen Ersatz

für die ihr erwachsende neue Ausgabe zu suchen, nicht be-

stritten werden."

Kurhaus Dolder. Der „Gastwirt" schreibt: Bereits ist
die neue Straße, welche von der Station der Dolder-Draht-
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